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2223 

Datum 
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- nur per FAX -

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Sache 

Hoenig ,/, Autodoc GmbH 

08.02.2017 

weise Ich mit Blick auf den morgen anstehEmden Verhandlungstermin auf folgendes hin: 
Um die Frist zur Klageerhebung zu wahren, bedarf es zwar grundsätzlich der RechtshängigKeit der Klage, 
also der Zustellung an die Antragsgegnerin (Schuldnerin). Ist die Klage aber, wie hier, innerhalb der Frist 
anMngig geworden. so wirkt eine Zustellung, die "demnächst' im Sinne des § 167 ZPO stattfindet, auf den 
Zeitpunkt der Einreichung der Klage zurück. Ist daher die Klage im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung im 
Aufhebungsverfahren zugestellt, so gilt sie wegen der Rückwirkung als von Anfang fristwahrend erhoben. Da 

die Klage hier bereits vor Stellung des Aufhebungsanlrages anhängig war (Eingang noch am 08.12.2016) 
und auch demnäChst zugestellt wurde, dürfte der Aufhebungsamrag von Beginn an unbegründet gewesen 
sein. Auf die Kommentierung bel Zöller, 31. Auf!., Rdnr. 26 zu § 926 Q. E. "Beachte") weise. ich hin. Die d9rt 
zitierte Entscheidung des KG, KGR 2003, 357, die bei juris nur im Leitsatz abrufbar ist, fOge ich vorsorglioh 
bei. 
Soll1e die Antragsgegnerin über eine Antragsrücknahme nachdenken, bitte ich vorsorglich darum, einen 

entsprechenden Schriftsatz der Gegenseite direkt per Fax zuzustellen. 

Die Fax.-Nr. der Kammer lautet 9023-2518. 

Hochachtungsvoll 

._._-------




